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Zusammenfassende Erklärung gem. § 6a BauGB zur Änderung des Flächennut-
zungsplans in der Landeshauptstadt Saarbrücken, Stadtteil Dudweiler, „Solar-
park Hirschbach“ 
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I. Vorbemerkung 

Die zusammenfassende Erklärung gem. § 6a BauGB ist eine Übersicht über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung im Rahmen der Flächennutzungsplanteiländerung berücksichtigt wurden, und aus wel-
chen Gründen dieser Plan anderen Alternativen vorgezogen wurde. 

 

II. Anlass und Ziel der Flächennutzungsplanänderung 

Die Teiländerung verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umset-
zung eines rd. 8 ha großen Solarparkes zu schaffen. Dafür ist eine Änderung des Flächennut-
zungsplans von der aktuellen Darstellung „Grünfläche“ zu „Sonderbaufläche“ mit der Zweck-
bestimmung „Photovoltaik“ erforderlich. Die Darstellung „Flächen für Maßnahmen zur Bioto-
pentwicklung“ soll weiterhin auch innerhalb des Geltungsbereiches bestehen bleiben, da nach 
Betriebsende und Rückbau des Solarparks als Folgenutzung wieder eine Grünfläche festge-
setzt werden soll. Die Größe der Flächennutzungsplanänderung beträgt insgesamt ca. 
11,6 ha. 

 

III. Ablauf des Planungsverfahrens 

Mit Schreiben vom 12.12.2022 hat die Landeshauptstadt Saarbrücken die Änderung des Flä-
chennutzungsplans innerhalb des Stadtteils Dudweiler, im Bereich „Solarpark Hirschbach“, 
beantragt. Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken wurde am 17.02.2023 
über den Antrag der Landeshauptstadt Saarbrücken zur Änderung des Flächennutzungsplans 
unterrichtet. 
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Die Bürgerinnen und Bürger wurden von dieser Änderung im Rahmen des parallel geführten 
Bebauungsplanverfahrens Nr. 311.08.00 „Solarpark Hirschbach“ der Landeshauptstadt Saar-
brücken im Rahmen der Auslegung der Unterlagen vom 22.05.2023 bis einschließlich 
23.06.2023 frühzeitig unterrichtet (§ 3 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 BauGB). Die Unterrichtung wurde am 
20.05.2023 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) wurden mit 
Schreiben vom 30.05.2023 frühzeitig unterrichtet und aufgefordert, sich insbesondere zum 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung in der angegebenen Frist bis 03.07.2023 
zu äußern. 

Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken hat am 06.10.2023 den Entwurf ge-
billigt und die Änderung sowie die Veröffentlichung im Internet und öffentliche Auslegung die-
ser Änderung (§ 3 Abs. 2 BauGB) beschlossen. Der Entwurf dieser Änderung wurde mit der 
Begründung, den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stelllungenahmen so-
wie den Gutachten, die im Rahmen des parallelen B-Planverfahrens erstellt wurden, vom 
09.11.2023 bis einschließlich 09.12.2023 im Internet veröffentlicht sowie gleichzeitig öffentlich 
ausgelegt (§ 3 Abs. 2 BauGB). Der Beschluss zu dieser Änderung (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB), 
die Veröffentlichung im Internet sowie Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
08.11.2023 ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
08.11.2023 um Stellungnahme in der angegebenen Frist bis zum 08.12.2023 gebeten (§ 4 

Abs. 2 BauGB). Über die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie über die während der Veröffentlichung im Internet bzw. öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen hat der Kooperationsrat des Regional-
verbandes im Rahmen der Abwägung zum Planbeschluss am 02.02.2024 entschieden. 

Der Kooperationsrat des Regionalverbandes Saarbrücken hat am 02.02.2024 die Änderung 
des Flächennutzungsplans „Solarpark Hirschbach“ beschlossen. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gem. § 6 Abs. 1 BauGB vom Ministerium für 
Inneres, Bauen und Sport am 05.03.2024 genehmigt. Die Genehmigung ist am 09.03.2024 
gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden, damit wird die Änderung des 
Flächennutzungsplans „Solarpark Hirschbach“ rechtswirksam. 

 
IV. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zuge des 
parallelen Bebauungsplanverfahrens Nr. 311.08.00 „Solarpark Hirschbach“ der Landeshaupt-
stadt Saarbrücken statt. Diese erfolgte durch Auslegung der Unterlagen vom 22.05.2023 bis 
einschließlich 23.06.2023. Während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine 
Stellungnahmen eingegangen. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden folgende Stellungnahmen eingereicht: 

 Keine Bedenken merkten die Creos Deutschland GmbH, die energis-Netzgesell-
schaft mbH, die Iqony Energies GmbH sowie die Steag Power GmbH an. 
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 Ebenfalls schlossen sich das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und 
Landentwicklung (Flurbereinigung), die Landeshauptstadt Saarbrücken (Untere 
Bauaufsichtsbehörde, Amt für Kinder und Bildung, ZKE), die Landwirtschaftskammer 
für das Saarland, das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Ver-
braucherschutz (F/5 Oberste Straßenbaubehörde), der Landesbetrieb für Straßen-
bau, der Saarwaldverein, das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport (Landes-
planung) sowie die Gemeinde Quierschied dieser Haltung an. 

 Die Deutsche Telekom Technik GmbH kündigte an, zu gegebener Zeit im weiteren 
Verfahren zu den noch aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungs-
plänen detaillierte Stellungnahmen abzugeben. 

 Die Stadtwerke Saarbrücken Netz AG äußerten keine Bedenken, wiesen jedoch auf 
die Erfordernisse der jederzeit frei zugänglichen Versorgungsanlagen, der mit Baustel-
lenfahrzeugen befahrbaren Trassen sowie die Unzulässigkeit eines Überbauens mit 
Gebäuden oder befestigten Oberflächen bzw. die Bepflanzung von Bäumen und 
Buschwerk hin. 

 Im Plangebiet befindet sich eine LWL-Erdkabeltrasse der VSE Verteilnetz GmbH. Vor 
Beginn von Bauarbeiten ist eine örtliche Einweisung erforderlich, Verlegung von Ka-
beln bedürfen einer Zustimmung, evtl. erforderliche Sicherungs-, Umlegungs- und Re-
paraturmaßnahmen gehen zu Lasten des Verursachers. 

 Nach Angabe der Bundesnetzagentur sind die Belange des Richtfunks durch das 
Vorhaben nicht berührt und keine Funkmessstellen der BNetzA betroffen. Es wurde 
auf die gesetzlichen Vorgaben zur rechtzeitigen Registrierung der Photovoltaikanlage 
im Marktstammdatenregister hingewiesen. 

 Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie (Ref. Wirt-
schafts- und Standortpolitik) bat um Beteiligung des Oberbergamtes des Saarlandes. 

 Durch das Oberbergamt des Saarlandes wurde auf die Lage des Plangebietes im 
Einwirkungsbereich von Abbautätigkeiten des ehemaligen Steinkohlenbergbaus hin-
gewiesen. Der letzte Abbau liegt mehr als 50 Jahre zurück, sodass die Einwirkungen 
an der Tagesoberfläche hieraus erfahrungsgemäß abgeklungen sind. Das Plangebiet 
liegt innerhalb der Betriebsfläche des ehemaligen Absinkweihers und der Bergehalde 
Hirschbach und untersteht derzeit noch vollständig der Bergaufsicht. Seitens des Ober-
bergamtes wurde die RAG AG sowie das Bergamt Saarbrücken um Stellungnahme 
gebeten. 

 Die RAG AG teilte mit, dass die in Rede stehenden Fläche es im Wesentlichen den 
ehemaligen „Schlammweiher“ und die ehemalige Bergehalde Hirschbach umfasst. Die 
überplante Fläche steht größtenteils noch unter Bergaufsicht, die Durchführung des 
ABP-Verfahrens obliegt der RAG AG. Ferner fanden im Bereich des Vorhabens Ab-
bautätigkeiten bis vor dem Jahr 1969 statt. Da der letzte Abbau deutlich mehr als 50 
Jahre zurückliegt, sind die bergbaulichen Einwirkungen hieraus erfahrungsgemäß ab-
geklungen. Auf der Planfläche sind mehrere Grundwasser- und Inklinometermessstel-
len vorhanden, welche zur Beprobung regelmäßig zugänglich sein müssen. Weiter be-
findet sich im Norden des Gebietes ein Luftschutzstollen. 

 Das Fernstraßen-Bundesamt verwies auf die Zuständigkeit der Autobahn GmbH des 
Bundes, die im Verfahren eine Gesamtstellungnahme mit interner Beteiligung des 
Fernstraßen-Bundesamtes abgeben wird. 
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 Gemäß dem Hinweis der Autobahn GmbH des Bundes ist sicherzustellen, dass 
durch die PV-Anlage zu keiner Zeit eine Gefährdung (z.B. Blendwirkung) der Verkehrs-
teilnehmer auf der Autobahn oder der Anschlussstelle entsteht. 

 Nach Auskunft des Landesdenkmalamtes befinden sich im Plangebiet keine Bau- 
bzw. Bodendenkmäler. Es wurde auf die Vorgaben zur Anzeigepflicht von Bodenfun-
den, das Veränderungsverbot sowie auf Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Saarlän-
dischen Denkmalschutzgesetztes hingewiesen (§§ 16, 28 SDschG). 

 Die Deutsche Bahn AG (DB Immobilien) verwies in ihrer Stellungnahme auf die im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung im Bebauungsplanverfahren genannten Bedin-
gungen/Auflagen und Hinweise. Es erging der Hinweis auf den geplanten Bau einer 
Lärmschutzwand, geplante Gleiserneuerungsarbeiten und eine planfestgestellte 110-
kV Bahnstromleitung im Umfeld des Plangebietes. 

 Das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz (Ab-
teilung Naturschutz und Forsten) wies darauf hin, dass das Abschlussbetriebsplanver-
fahren einem Bebauungsplan gleichkommt, § 8 Abs. 5 Landeswaldgesetz analog gilt 
und die Umwandlung von Wald keiner gesonderten Genehmigung der Forstbehörde 
bedarf. 

 Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz wies auf folgende Punkte hin: 
o Natur- und Artenschutz: Es bestehen keine Bedenken, sofern alle mit dem Vorha-

ben zusammenhängenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sowie die 
erforderlichen natur- und artenschutzrechtlichen Maßnahmen im Rahmen des ge-
änderten Abschlussbetriebsplanverfahrens – vor Rechtskraft des Bebauungsplanes 
– durch die Obere Naturschutzbehörde zugelassen wurden und diese innerhalb des 
Umweltberichts zur Änderung des FNP dargelegt bzw. nachrichtlich und verbindlich 
übernommen werden. 

o Altlasten: Bei der Vorhabensfläche handelt es sich gem. Kataster für Altlasten und 
altlastverdächtige Flächen um eine in Sanierung befindliche Altlast der ehemaligen 
Bergehalde und des Absinkweihers Hirschbach. Im Zuge des Verfahrens zur Been-
digung der Bergaufsicht erfolgt eine Altlastensanierung. Das im Vorfeld der eigent-
lichen Sanierung begonnene Grundwassermonitoring ist nach Abschluss der Sanie-
rungsarbeiten auf unbestimmte Zeit fortzuführen. Durch die Massenbewegungen im 
Bereich der Halde ist grundsätzlich mit einer erhöhten Elution von Schadstoffen aus 
der Halde zu rechnen, die eine Änderung des Vorgehens bei der Sanierung erfor-
derlich machen können. Die Herstellung eines Solarparks entspricht nicht mehr der 
im Nachnutzungskonzept festgelegten Folgenutzung. Der Sanierungsplan ist in der 
Zuständigkeit des Bergamtes an die geänderte Nutzung anzupassen. 

o Boden- und Grundwasserschutz: Die Beschreibung und Bewertung der Umwelt-
auswirkungen bezüglich der Schutzgüter Boden und Wasser der Begründung zum 
FNP sind gem. der Stellungnahme zu ändern. Weiterhin ist die Beschreibung und 
Bewertung der Umweltauswirkungen bezüglich des Schutzgutes Wasser gem. den 
Ausführungen aus Sicht des Grundwasserschutzes zu ändern. 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand vom 09.11.2023 bis einschließlich 
09.12.2023 statt. Von Seiten der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein. 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB bestätigten die Institutionen ihre Einschätzung, die bereits im Rahmen 
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der frühzeitigen Behördenbeteiligung keine Einwände geäußert haben. Darüber hinaus be-
kräftigten Behörden teilweise die zuvor geäußerten Stellungnahmen. 

Auch gaben Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange erstmalig eine Stellungnahme 
im Rahmen dieses Verfahrens ab, in der jedoch keine Bedenken gegenüber der Planung vor-
gebracht wurden: die Aprion GmbH, die Creos Deutschland GmbH, die Industrie- und Han-
delskammer des Saarlandes sowie das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar 
und Verbraucherschutz (Referat F/6 Neue Mobilitätsformen). 

Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurden folgende Stellungnahmen eingereicht, die die 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung bereits geäußerten Anmerkungen und Bedenken teil-
weise inhaltlich erweitern: 

 Gemäß den Anmerkungen der Deutschen Telekom Technik GmbH sind im Planbe-
reich keine Telekommunikationslinien der Telekom vorhanden. 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gaben erstmalig eine Stellung-
nahme im Rahmen dieses Verfahrens ab: 

 Seitens des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucher-
schutz (Referat F/3 Oberste Straßenverkehrsbehörde) wurden auf je nach Sonnen-
stand mögliche Spiegelungen und Reflexionen hingewiesen, die den Straßenverkehr 
beeinträchtigen können. Es wurde die Erstellung eines Blendgutachtens empfohlen. 

 Die VSE NET GmbH wies auf die im Plangebiet befindliche LWL-Erdkabeltrasse und 
auf die vor Beginn von Bauarbeiten erforderliche örtliche Einweisung sowie die bei Ver-
legung von Kabeln notwendige Zustimmung hin. Eventuell erforderliche Sicherungs-, 
Umlegungs- und Reparaturmaßnahmen gehen zu Lasten des Verursachers. 

 Durch den Entsorgungsverband Saar (EVS) (Abwasserwirtschaft) erging der Hin-
weis, dass Informationen zu möglichen Leitungsverläufen anderer oder der Kommune, 
bei Bedarf von den jeweils zuständigen Stellen einzuholen sind. 

 

V. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Änderung und Darstellung des FNP bedingt eine vorbereitende Planung, die einen Eingriff 
in Natur und Landschaft erwarten lässt. Eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt 
auf Ebene der Bebauungsplanung. 

Für die Umweltbelange wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in 
der die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt und bewertet wurden. Diese 
Belange wurden im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB als Teil der Begründung zur Teilände-
rung des Flächennutzungsplanes dargelegt. 

Im Umweltbericht wurden die für den Bauleitplan bedeutsamen und in einschlägigen Fachge-
setzen bzw. Fachplänen festlegten Ziele des Umweltschutzes abgeprüft und bei Betroffenheit 
entsprechend nähergehend betrachtet. Die im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 311.08.00 „Solarpark Hirschbach“ durchgeführte Umweltprüfung ist speziell auf die ver-
bindliche Bauleitplanung ausgerichtet. Deren Ergebnisse sowie die Ergebnisse der Gutachten 
zu eventuellen Blend- und Störwirkung durch die geplante Photovoltaikanlage sowie die Un-
terlagen der bergrechtlichen Verfahren (Zulassung Änderung der landschaftspflegerischen 
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Begleitplanung und Zulassung altlastentechnische, standsicherheitstechnische und entwässe-
rungstechnische Sanierungsplanung (Genehmigungsplanung) mit landschaftspflegerischem 
Begleitplan; Übersichtsplan) flossen in die Betrachtung der Umweltauswirkungen auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung mit ein. 

Die Prüfung der Umweltauswirkungen der Flächennutzungsplan-Teiländerung ergab, dass mit 
der Realisierung keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter verbunden sind, sofern 
aufgezeigte notwendige Schutz- und Verminderungsmaßnahmen sowie erforderliche Aus-
gleichsmaßnahmen beachtet werden. Zu erwartende Auswirkungen, insbesondere auf die 
Schutzgüter Boden, Wasser sowie Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, können durch konkrete 
Festsetzungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bewältigt werden. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und bewerteten 
Schutzgüter konnte auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung unter Beachtung der erfor-
derlichen Schutz- und Kompensationsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Wechselwirkun-
gen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als ebenfalls nicht erheblich zu bewer-
ten. 

 

VI. Art und Weise der Berücksichtigung der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung 

Hinweise in den entsprechenden Verfahrensschritten, die abschließend auf nachfolgenden 
Planungs- und Genehmigungsebenen zu berücksichtigen sind, wurden zur Kenntnis genom-
men und auf diese abgeschichtet. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie in-
nerhalb der Veröffentlichung im Internet bzw. öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
wurden von Seiten der Öffentlichkeit keine Bedenken geäußert oder Anregungen vorgebracht. 

Nach Durchführung der frühzeitigen Beteiligungen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB ergaben sich aus den Stellungnahmen keine Notwen-
digkeit zur Anpassung der Planung. Auch aufgrund der im Verfahren durch die Behörden und 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen wurde 
dies nicht erforderlich. Hinweise und Anregungen, die die Ebene der Flächennutzungsplanung 
betrafen wurden entsprechend aufgenommen und die Begründung bzw. der Umweltbericht 
zur FNP-Änderung textlich angepasst. 

 

VII. Berücksichtigung von Planungsalternativen 

Die vorgesehene Flächennutzungsplanteiländerung erfolgte auf Antrag der Landeshauptstadt 
Saarbrücken, um so die Entwicklung eines Solarparks zu ermöglichen. Es handelt sich um 
eine Konversionsfläche, die gemäß EEG vornehmlich für die Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien herangezogen werden soll. Eine vergleichbare Konversionsfläche ist im Umfeld nicht vor-
handen, sodass auf eine Prüfung von alternativen Planungsmöglichkeiten im herkömmlichen 
Sinne verzichtet werden kann. 


